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(54) Staubsauger mit Haltevorrichtung zur Aufnahme eines Saugwerkzeugs in einer Parkposition

(57) Die Erfindung betrifft einen Staubsauger (1), ins-
besondere einen Bodenstaubsauger, mit einem Gehäu-
se (2), an welchem mindestens eine Haltevorrichtung (4,
6) zur Aufnahme eines Saugwerkzeugs in einer Parkpo-

sition angeordnet ist. Um dem Benutzer das Einsetzen
des Saugwerkzeugs in die Haltevorrichtung zu erleich-
tern, wird vorgeschlagen, dass der Haltevorrichtung (4)
mindestens eine Beleuchtungseinrichtung (9 bis 11) zu-
geordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Staubsauger, ins-
besondere einen Bodenstaubsauger, mit einem Gehäu-
se, an welchem mindestens eine Haltevorrichtung zur
Aufnahme eines Saugwerkzeugs in einer Parkposition
angeordnet ist.
[0002] Bei Bodenstaubsaugern ist es beispielsweise
aus der DE 40 36 314 C2 bekannt, am Gehäuse und am
Saugrohr oder der Bodeneinheit zusammenwirkende
Haltemittel vorzusehen, mit denen das Saugrohr nach
Beendigung des Saugvorgangs in einer Parkposition am
Gehäuse gehalten wird.
[0003] Von der Anmelderin wird beispielsweise ein
Bodenstaubsauger S5311 hergestellt und vertrieben,
welcher mit drei Haltevorrichtungen ausgestattet ist, sie-
he "Miele - Bodenpflege-Geräte, Fachhandels-Pro-
gramm, Stand: 1. Oktober 2009", Seiten 17/18 und 32/33.
Dabei ist im hinteren Gehäusebereich eine erste
Haltevorrichtung angeordnet, welche ein Rastelement
an einer Bodendüse, die über einen Saugschlauch und
ein Saugrohr an den Staubsauger angekoppelt ist, in der
Betriebsstellung des Staubsaugers (auf den Rädern ste-
hend) aufnimmt. Diese Haltevorrichtung ist für kurze
Saugpausen gedacht. Zwei weitere Haltevorrichtungen
sind an den Gehäuseseiten vorgesehen, welche die Bod-
endüse in einer Aufbewahrungsstellung des Staub-
saugers (auf der Gehäuserückseite stehend) aufneh-
men. In dieser Position wird der Staubsauger häufig nach
dem Betrieb gelagert.
[0004] Der Erfindung stellt sich das Problem, einen
Staubsauger der vorgenannten Art dahingehend zu ver-
bessern, dass dem Benutzer das Einsetzen des Saug-
werkzeugs in die Haltevorrichtung erleichtert wird.
[0005] Erfindungsgemäß wird dieses Problem durch
einen Staubsauger mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Wei-
terbildungen der Erfindung ergeben sich aus den nach-
folgenden Unteransprüchen.
[0006] Die mit der Erfindung erreichbaren Vorteile er-
geben sich dadurch, dass der Haltevorrichtung minde-
stens eine Beleuchtungseinrichtung zugeordnet ist. Hier-
durch kann der Benutzer auch in einer dunklen Umge-
bung die Haltevorrichtung gut sehen, was das Einführen
des am Saugwerkzeug befindlichen Rastelements in die
Haltevorrichtung erleichtert.
[0007] Die Beleuchtungseinrichtung kann in vorteilhaf-
ter Weise in der Haltevorrichtung angeordnet sein, hier
wirkt sie direkt an der kritischen Stelle. Ist die Haltevor-
richtung in einen Einführbereich und einen Haltebereich
unterteilt, ist es zweckmäßig, wenn Beleuchtungseinrich-
tungen sowohl im Einführbereich als auch im Haltebe-
reich angeordnet sind.
[0008] Zusätzlich oder alternativ kann eine Beleuch-
tungseinrichtung neben der Haltevorrichtung angeord-
net sein. Hierdurch kann der Bodenbereich beim Saugen
beleuchtet werden. Insbesondere dann, wenn sowohl in
der Haltevorrichtung als auch daneben eine Beleuch-

tungseinrichtung angeordnet ist, ergibt sich eine gute
Ausleuchtung in dunklen Räumen.
[0009] Eine größere Flexibilität beim Abstellen des
Staubsaugers wird erreicht, wenn an beiden Seiten des
Staubsaugers beleuchtete Haltevorrichtungen angeord-
net sind.
[0010] In einer besonders vorteilhaften Ausführungs-
form umfasst die Beleuchtungseinrichtung mindestens
eine im Gehäuse angeordnete Lichtquelle und einen der
Lichtquelle zugeordneten, bis an die Gehäuseoberfläche
ragenden Lichtleiter. Hierdurch wird eine geschützte, flä-
chen bündige Anordnung erreicht.
[0011] Es ist außerdem vorteilhaft, wenn der Beleuch-
tungseinrichtung eine Schaltungseinrichtung zugeord-
net ist, mit welcher wenigstens eine kurzfristige Beleuch-
tung der Haltevorrichtung nach dem Ausschalten des
Staubsaugers oder dem Trennen des Staubsaugers von
der Netzspannung erreichbar ist. Im Allgemeinen erfolgt
das Abstellen des Staubsaugers an seinem Aufbewah-
rungsort bei ausgeschaltetem Gebläse über einen
Hauptschalter. Die verzögerte Ausschaltung der Be-
leuchtung gewährleistet, dass der Benutzer auch beim
Abstellen noch die Haltevorrichtung sieht und erst hier
das Saugwerkzeug in die Parkstellung einführen kann.
Hier sind Zeiten zwischen 30 und 60 Sekunden zweck-
mäßig. Eine Ansteuerung bei ausgeschaltetem Gebläse
(Staubsauger), aber kontaktiertem Netzstecker, und eine
anschließende Ausschaltverzögerung der Beleuchtung
beim Ziehen des Netzsteckers sind technisch auch mög-
lich, aber aus Gründen der Energieeinsparung eher un-
günstig.
[0012] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen rein schematisch dargestellt und wird
nachfolgend näher beschrieben. Es zeigt

Figur 1 einen Staubsauger mit einer Haltevorrichtung
in Betriebsstellung in einer perspektivischen
Ansicht von oben,

Figur 2 den Staubsauger gemäß Figur 1 in der Auf-
bewahrungsstellung,

Figur 3 einen Ausschnitt des Staubsaugers im Be-
reich einer Haltevorrichtung,

Figur 4 die Beleuchtungseinrichtung des Staubsau-
gers als Einzelheit,

Figur 5 einen Teilschnitt durch den Staubsauger im
Bereich einer Haltevorrichtung.

[0013] Figur 1 zeigt einen Bodenstaubsauger 1 in Be-
triebsstellung, d. h. mit den nicht gezeigten Rädern auf
dem Boden. Das Gehäuse 2 des Staubsaugers 1 ist in
seinem in Zugrichtung rechten Bereich 3 mit einer Hal-
tevorrichtung 4 ausgestattet. Diese ist dazu vorgesehen,
ein korrespondierendes Rastelement an einem Saug-
werkzeug (nicht dargestellt), insbesondere an einer Bo-
dendüse, aufzunehmen. Hierdurch ergibt sich eine so-
genannte Parkposition. Ein Staubsauger mit einer Bo-
dendüse, verbunden über einen Saugschlauch und ein
Saugrohr und in der Parkposition aufgenommen, ist aus
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der eingangs genannten DE 40 36 314 C2 und dem eben-
falls genannten Prospekt bekannt und deshalb hier nicht
näher dargestellt. Figur 2 zeigt den Staubsauger 1 auf
der Gehäuserückseite 5 stehend in einer sogenannten
Aufbewahrungsstellung. In den Figuren 1 und 2 ist die
Haltevorrichtung 4 im rechten Gehäusebereich, in Figur
1 noch eine weitere Haltevorrichtung 6 im hinteren Ge-
häusebereich erkennbar. Eine dritte Haltevorrichtung auf
der linken Gehäuseseite ist vorhanden, aber in den Fi-
guren nicht erkennbar. Bei dem gezeigten Staubsauger
sind beide Haltevorrichtungen 4 im seitlichen Bereich er-
findungsgemäß mit Beleuchtungseinrichtungen ausge-
stattet, siehe auch Figuren 2 und 4.
[0014] Wie in der Figur 2 und insbesondere in der Figur
3 erkennbar ist, umfassen die seitlichen Haltevorrichtun-
gen 4 einen Einführbereich 7 und einen Haltebereich 8
für das nicht gezeigte Rastelement an der Bodendüse.
Beide Bereiche 7 und 8 sind jeweils mit einer eher punk-
tuell wirkenden Beleuchtungseinrichtung ausgestattet,
im Folgenden Punktbeleuchtungen 9 bzw. 10 genannt.
Unter den seitlichen Haltevorrichtungen ist jeweils eine
weitere, streifenförmige Beleuchtungseinrichtung ange-
ordnet, im Folgenden Leuchtstreifen 11 genannt. Die
Punktbeleuchtungen 9 und 10 erleichtern dem Benutzer
das Einführen des Rastelements, der Leuchtstreifen 11
dient darüber hinaus noch zusätzlich zur Ausleuchtung
des Saugbereichs und sogar zur Beleuchtung des Auf-
bewahrungsraums des Staubsaugers 1.
[0015] Figur 4 zeigt die Beleuchtungseinrichtungen 9
bis 11 mit den seitlichen Haltevorrichtungen als Einzel-
heit. Auf beiden Seiten sind Beleuchtungsplatinen 12 er-
kennbar, die im eingebauten Zustand im Gehäuseinne-
ren liegen. Sie sind über eine Leitung 13 mit einer Ver-
sorgungs- und Steuerelektronik 14 verbunden. Auf jeder
Beleuchtungsplatine sind mehrere LED’s 15 als Licht-
quellen angeordnet, siehe Figur 5. Von den Lichtquellen
führen an jeder Beleuchtungsplatine Lichtleiter 16 in den
Einführbereich und in den Haltebereich und bilden dort
die Punktbeleuchtungen 9 und 10. Weitere LED’s 15 sind
einer Sichtscheibe 17 zugeordnet, die ebenfalls als Licht-
leiter fungiert und den Leuchtstreifen 11 bildet. Die Ober-
flächen der Lichtleiter 16 und 17 schließen bündig mit
der Oberfläche des Gehäuses 2 ab.
[0016] Die Versorgungs- und Steuerelektronik 14 ist
mit einer Schaltungseinrichtung 18 ausgestattet, die die
Beleuchtungseinrichtungen 9 bis 11 bei einer Betätigung
des Hauptschalters 19 (siehe Figur 1) ebenfalls einschal-
tet. Die Schaltungseinrichtung 18 umfasst außerdem
zwei Kondensatoren 20, welche eine Stromzufuhr von
30 bis 60 Sekunden zu den Beleuchtungsplatinen 12 auf-
recht erhalten, nachdem der Hauptschalter betätigt und
damit der Staubsauger 1 ausgeschaltet wurde. Diese
Zeit reicht für eine weitere Beleuchtung zum Ziehen des
Netzsteckers (nicht dargestellt), Abstellen des Staubsau-
gers 1 und Einführen des Rastelements.

Patentansprüche

1. Staubsauger (1), insbesondere Bodenstaubsauger,
mit einem Gehäuse (2), an welchem mindestens ei-
ne Haltevorrichtung (4, 6) zur Aufnahme eines Saug-
werkzeugs in einer Parkposition angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Haltevorrichtung (4) mindestens eine Be-
leuchtungseinrichtung (9 bis 11) zugeordnet ist.

2. Staubsauger (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens eine Beleuchtungseinrichtung (9,
10) in der Haltevorrichtung (4) angeordnet ist.

3. Staubsauger (1) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Haltevorrichtung (4) in einen Einführbe-
reich (7) und einen Haltebereich (8) unterteilt ist und
dass Beleuchtungseinrichtungen (9, 10) sowohl im
Einführbereich (7) als auch im Haltebereich (8) an-
geordnet sind.

4. Staubsauger (1) nach mindestens einem der An-
sprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Beleuchtungseinrichtung (11) in der Nähe
der Haltevorrichtung (4) angeordnet ist.

5. Staubsauger (1) nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass an beiden Seiten des Staubsaugers (1) be-
leuchtete Haltevorrichtungen (4) angeordnet sind.

6. Staubsauger (1) nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Beleuchtungseinrichtung (9 bis 11) minde-
stens eine im Gehäuse (2) angeordnete Lichtquelle
(15) und einen der Lichtquelle (15) zugeordneten,
bis an die Gehäuseoberfläche ragenden Lichtleiter
(16, 17) umfasst.

7. Staubsauger (1) nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Beleuchtungseinrichtung (9 bis 11) eine
Schaltungseinrichtung (18) zugeordnet ist, mit wel-
cher wenigstens eine kurzfristige Beleuchtung der
Haltevorrichtung (4) nach dem Ausschalten des
Staubsaugers (1) oder dem Trennen des Staubsau-
gers (1) von der Netzspannung erreichbar ist.
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